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Norm

UGB §137;

UGB §138;

UGB §186;

1. UGB § 137 heute

2. UGB § 137 gültig ab 01.01.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 120/2005

3. UGB § 137 gültig von 01.03.1939 bis 31.12.2006

1. UGB § 138 heute

2. UGB § 138 gültig ab 01.01.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 120/2005

3. UGB § 138 gültig von 01.03.1939 bis 31.12.2006

1. UGB § 186 heute

2. UGB § 186 gültig ab 14.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 43/2016

3. UGB § 186 gültig von 01.01.2007 bis 13.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 120/2005

4. UGB § 186 gültig von 01.08.1990 bis 31.12.2006 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 475/1990

Rechtssatz

Dass eine Einschränkung des Ab:ndungsbetrages auf Buchwerte im Falle einer außerordentlichen Kündigung einer

stillen Gesellschaft im Allgemeinen sittenwidrig sei, ist nicht erkennbar. Zunächst ist zu bemerken, dass die Ab:ndung

des stillen Gesellschafters nach der gesetzlichen Grundkonzeption im Wesentlichen nichts anderes als eine

Buchwertab:ndung ist (vgl. Hochedlinger in Jabornegg/Artmann, Kommentar zum UGB2, § 186 Rz 9). Selbst bei

Gesellschaftern einer oCenen Gesellschaft ist eine Beschränkung der Ab:ndung auf Buchwerte nach der herrschenden

Meinung zulässig (vgl. Koppensteiner/Auer in Straube, Wiener Kommentar zum Unternehmensgesetzbuch, §§ 137, 138

Rz 22). Sittenwidrig wäre eine derartige Einschränkung (außer wegen Gläubigerbeeinträchtigung) bei einem

Gesellschafter einer OG nur allenfalls im Falle eines Ausschlusses des Gesellschafters durch Mehrheitsbeschluss ohne

wichtigen Grund (vgl. Koppensteiner/Auer, aaO Rz 23).Dass eine Einschränkung des Ab:ndungsbetrages auf

Buchwerte im Falle einer außerordentlichen Kündigung einer stillen Gesellschaft im Allgemeinen sittenwidrig sei, ist

nicht erkennbar. Zunächst ist zu bemerken, dass die Ab:ndung des stillen Gesellschafters nach der gesetzlichen

Grundkonzeption im Wesentlichen nichts anderes als eine Buchwertab:ndung ist vergleiche Hochedlinger in

Jabornegg/Artmann, Kommentar zum UGB2, Paragraph 186, Rz 9). Selbst bei Gesellschaftern einer oCenen

Gesellschaft ist eine Beschränkung der Ab:ndung auf Buchwerte nach der herrschenden Meinung zulässig vergleiche

Koppensteiner/Auer in Straube, Wiener Kommentar zum Unternehmensgesetzbuch, Paragraphen 137, 138, Rz 22).

Sittenwidrig wäre eine derartige Einschränkung (außer wegen Gläubigerbeeinträchtigung) bei einem Gesellschafter

einer OG nur allenfalls im Falle eines Ausschlusses des Gesellschafters durch Mehrheitsbeschluss ohne wichtigen

Grund vergleiche Koppensteiner/Auer, aaO Rz 23).
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